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RECHTSVERORDNUNG 
 

über die Bildung von Schulbezirken und Schuleinzugsbereichen für die 

öffentlichen Schulen der Stadt Meckenheim vom 

22.6.1990 

 

 

Aufgrund des § 9 Abs. 1, Abs. 2 a des Schulverwaltungsgesetzes (SchVG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 18.1.1985 (GV NW S.  155/SGV NW 223), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.3.1985 (GV NW S. 288), in Verbindung mit  

den §§ 4 und 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 13.8.1984 (GV NW S 475/SGV NW 2023), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.6.1989 (GV NW S. 362), erläßt der Rat der 

Stadt Meckenheim folgende von ihm am 30.05.1990 beschlossene 

Rechtsverordnung: 

 

 

§ 1 

 

Die Stadt Meckenheim bildet für ihre öffentlichen Schulen Schulbezirke und 

Schuleinzugsbereiche. 

 

 

§ 2 

 

Die Gebiete der Schulbezirke für die Grundschulen sind wie folgt abgegrenzt: 

 

Schulbezirk I  Kath. Grundschule Meckenheim 

  Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet der Stadt Meckenheim mit 

 Ausnahme der Ortschaften Altendorf, Ersdorf und Merl bis zum 

 Siebengebirgsring. 
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Schulbezirk II Evang. Grundschule Meckenheim 

  Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet der Stadt Meckenheim. 

 

Schulbezirk III Kath. Grundschule Meckenheim-Altendorf 

  Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet der Ortschaften Altendorf 

 und Ersdorf. 

 

Schulbezirk IV Kath. Grundschule Meckenheim-Merl 

  Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet der Ortschaft Merl bis zum 

 Siebengebirgsring. 

 

Schulbezirk V Gemeindschaftsgrundschule Meckenheim-Merl 

  Der Schulbezirk umfaßt das Gebiet der Stadt Meckenheim. 

 

 

§ 3 

 

Die Gebiete der Schuleinzugsbereiche sind räumlich wie folgt abgegrenzt: 

 

Schuleinzugsbereich I     Hauptschule Meckenheim (Gemeinschaftsschule) 

  Der Schuleinzugsbereich umfaßt das Gebiet der Stadt 

 Meckenheim. 

 

Schuleinzugsbereich II Realschule der Stadt Meckenheim 

  Der Schuleinzugsbereich umfaßt das Gebiet der Stadt 

 Meckenheim. 

 

Schuleinzugsbereich III Gymnasium der Stadt Meckenheim 

  Der Schuleinzugsbereich umfaßt das Gebiet der Stadt 

 Meckenheim. 
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§ 4 

 

Diese Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Rechtsverordnung über die Bildung von Schulbezirken und 

Schuleinzugsbereichen für die öffentlichen Schulen der Stadt Meckenheim vom 

20.8.1976 außer Kraft. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Rechtsverordnung vom 22.06.1990 

beschlossen am 30.05.1990 

in Kraft getreten am 14.07.1990 

 


